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Landkreis Lüchow-Dannenberg  28.05.2018 
Der Landrat 

51 - Jugend, Familie, Bildung, 
Frau Gwiasda 

Sitzungsvorlage Nr. 2018/931 

Beschlussvorlage 

Kuratorien in Kindertageseinrichtungen: hier Neubesetzung Kindergarten 
Gusborn 

 

Jugendhilfeplanungsgruppe 29.05.2018  TOP  

 

Jugendhilfeausschuss 07.06.2018  TOP  

 

Kreisausschuss 18.06.2018  TOP  

 

Kreistag 25.06.2018  TOP  
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Für die Vertretung des Landkreises im Kuratorium werden benannt: 
Das Vorschlagsrecht liegt für alle Mitglieder bei der Gruppe Elbe-Wendland 
 
  ordentliches Mitglied Stellvertreter/in zu: 

1. Kindergarten Gusborn  2.1 __________________ 2.1 __________________ 

 (Perspektive gGmbH) 2.2 __________________ 2.2 __________________ 

 
 
Sachverhalt: 
 
Zum 01.08.2018 nimmt der Kindergarten der Perspektive gGmbH in Gusborn den Betrieb auf und löst 
den Spielkreis in Siemen ab.  
 
Gemäß den Betriebsführungsverträgen zwischen Trägern von Kindertagesstätten und Kommune 
richten Betreiber einer Kindertageseinrichtung ein Kuratorium ein. Es tagt i.d.R. einmal jährlich. Dieses 
Kuratorium übernimmt auch die Aufgaben des Beirates gem. § 10 Nds. KiTaG. Bei wichtigen 
Entscheidungen des Trägers wird das Benehmen mit dem Kuratorium hergestellt. Hierzu gehören 
insbesondere... 

 die Aufstellung und Änderung der pädagogischen Konzeption, 

 die Errichtung neuer und Schließung bestehender Gruppen und Betreuungsangebote, 

 die Grundsätze der Aufnahme von Kindern, 

 Öffnungs- und Betreuungszeiten, 

 die Empfehlung des Haushaltsplanes u.a.m. 

Kuratorien setzen sich gem. § 8 des Betriebsführungsvertrages i.d.R. wie folgt zusammen: 

a. 3 stimmberechtigte Vertreter des Landkreises (2 Kreistagsmitglieder und der Landrat) 

b. 3 stimmberechtigte Vertreter des Trägers 

c. 3 stimmberechtigte ElternvertreterInnen 

d. 1 beratende Stimme der Samtgemeinde  

und (teilweise zusätzlich) gehört die Einrichtungsleitung sowie ein(e) MitarbeiterIn der Einrichtung 
zum Kuratorium. 

 

Die Spielkreise und "Kleinen Kindertagesstätten" (Lemki eV. und Kinderstübchen Kassau) werden im 
Rahmen einer gesonderten Jugendhilfe-Vereinbarung finanziert. Dort bestehen keine vom Landkreis 
geschlossenen Betriebsführungsverträge, demzufolge auch nicht daraus abgeleitet Kuratorien oder 
Beiräte. 



 

    
 
 
Finanzielle Auswirkungen:   

keine Auswirkung auf LK-Haushalt 
  
 
  
 

____________________________   
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